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A. [bookmark: _Toc203658382]Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste wertungsfähige Angebot erteilt. Das einzige Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis (brutto). Im Preisblatt werden diverse Preise abgefragt. 

Der Auftraggeber wird angebotenes Skonto bei der Wertung nicht berücksichtigen. Nicht zu wertendes Skonto bleibt aber Inhalt des Angebotes und wird im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. Bedingte Preisnachlässe (wie z.B. Kopplungsnachlässe) werden ebenfalls bei der Wertung nicht berücksichtigt, werden aber im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Anhand der im Preisblatt angegebenen Preise wird ein Angebotsvergleichspreis (AVP) ermittelt. Maßgeblich für die Bewertung ist der Brutto-Preis (inklusive Umsatzsteuer). Nähere Einzelheiten zur Ermittlung des Angebotsvergleichspreises ergeben sich aus dem Preisblatt.

Sollte eine Umsatzsteuerbefreiung oder -ermäßigung, aufgrund inländischer Steuerregelungen vorliegen, ist ein Nachweis diesbezüglich vorzulegen (hilfsweise eine Eigenerklärung).

Ergibt sich die Umsatzsteuerbefreiung für den Leistungserbringer aufgrund einer innergemeinschaftlichen Lieferung oder führt eine im Inland steuerpflichtige sonstige Leistung zu einer Verlagerung der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger, so wird hier bei der Bewertung des Preises die deutsche Umsatzsteuer hinzugerechnet.


